
Wer trägt
die Kosten?

Je nach Familiensituation können die Kosten
übernommen werden von

§ gesetzlicher Krankenversicherung

§ Jugendamt

§ Rentenversicherung

§ Beihilfeträger

§ Sozialamt

§ Familie

FAMILIENPFLEGE
BEI UNS IN GUTEN HÄNDEN
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Caritasverband
Not sehen und handeln.

Hand in Hand

Familienpflege
Wir für Sie - Sie mit uns

www.caritas-hx.de

Klosterstr. 9
33034 Brakel

F a m i l i e n p f l e g e

0 52 72 / 37 70 - 40
0170 / 123 57 35
familienpflege@caritas-hx.de

Telefon :
Mobil :

E-Mail :

für den Kreis Höxter e.V.
Caritasverband

Nähere Auskunft und Beratung erhalten Sie bei



Hauswirtschaftlicher Bereich

Pflegerischer Bereich

Pädagogischer Bereich

Familienpflege –
was ist das?

Familienpflege ist ein Angebot für Familien und 

familiale Lebensgemeinschaften mit Kindern in 

Notsituationen.

Qualifizierte Hilfe für Familien
Die Familienpflegerin ist eine staatlich geprüfte 

und anerkannte Fachkraft mit hauswirtschaft-

licher, pädagogischer und sozialpflegerischer 

Qualifikation.

Sie arbeitet selbstständig und eigenverantwort-

lich in Kooperation mit der Familie. Die Familien-

pflegerin unterliegt der Schweigepflicht.

Die Übernahme eines Einsatzes richtet sich nach 

dem Bedarf der Familie und nach der ärztlichen 

Verordnung. Ein Einsatz findet auch nur dann 

statt, wenn im sozialen Umfeld der Familie keine 

Hilfe zur Verfügung steht bzw. nicht ausreichend 

oder angemessen möglich ist.

Ihre Familie
braucht Hilfe?

Hilfe kann notwendig werden:

Leistungs-
bereiche

§ Unterstützung der Familien in besonderen 
Lebenssituationen

§ Betreuung und Beaufsichtigung der Kinder

§ Sicherstellung von Kindergarten und 
Schulbesuchen

§ Hilfestellung bei Schulaufgaben

§ Altersgerechte Beschäftigung der Kinder

§ Säuglingspflege

§ Pflege erkrankter Familienmitglieder

§ Betreuung von Menschen mit 
Behinderungen in Familien

§ Haushaltsführung

§ Einkauf

§ Nahrungszubereitung

§ Haushaltspflege, Wäschepflege

Sozialer Bereich

Institutioneller Bereich

§ Informationen über soziale Einrichtungen

§ Vermittlung zu Beratungsdiensten

§ Unterstützung der Eltern bei der 
Alltagsbewältigung

§ Erstellen von Pflegedokumentationen

§ Regelmäßige Teilnahme an Dienst-
besprechungen

§ Supervision und Fortbildung

§ in besonderen Not- und Krisensituationen

§ während des Krankenhaus- oder 

Kuraufenthalts eines Elternteils

§ nach Krankenhausaufenthalt

§ ambulante Therapie

§ bei Risikoschwangerschaft, Entbindung und 

Mehrlingsgeburten

§ bei besonderen Belastungen durch 

Erkrankung, Pflegebedürftigkeit oder 

Behinderung

§ nach dem Verlust eines Elternteils

§ bei psychischen oder erzieherischen 

Belastungen

§ bei Suchterkrankungen

§ bei lebensbedrohlichen Erkrankungen

§ Verhinderungspflege

§ Betreuungsleistungen
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